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Erster Titek.

Von den Mitgliedern der Gesellschaft.

/^) MZemei'lle Besiimumuge!,.

§. ,.

^lede'unbescholtene, rechtliche und gebil

dete Person männlichen und weiblichen

Geschlechts ohne Unterschied des Stan

des und Ranges kann Mitglied der Ge

sellschaft werden, , wenn diese mit deren

Aufnahme zufrieden ist', und findet hier-

bei dre einzige Beschränkung statt, daß

in der Regel Personen, welche sich



unter Aufsicht oder Principalschaft beffn-

den von der Gesellschaft ausgeschlossen sind.

§. ».

Es können sowohl ganze Familien als

einzelne Personen zur Gesellschaft treten.

§. 2.

Kein Familienvater kann in der Re

gel und ohne Genehmigung der Direc

toren und des Ausschusses als einzelne

Person eintreten; durch seinen Beitritt

aber erhalten dessen Frau, Mutter oder

Schwiegermutter, wenn sie bei ihm lebt,

unverheirathete Töchter und Schwestern,

nicht angestellte oder unverheirathete, im

vaterlichen Hause lebende Söhne, so wie

Auswärtige, nur zu Zeiten sich hier auf

haltende nahe Anverwandte einen Zutritt

in die Gesellschaft.
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§. 4.

Als einzelne Personen sind zu betrach<

ten : in Hof-, Staats- oder Militärdien-

stiensten stehende Söhne receptirter Fami

lien; unverheirathete, verwittwete oder

geschiedene Herren und Damen, wenn

die zu leztern zwei Classen gehörigen kei

ne eintrittsfHhigen Kinder oder sonstige

bei ihnen lebende nahe Verwande haben.

? §. 5.

Von billig denkenden Mitgliedern ist

übrigens die Erfüllung Des Wunsches zu

erwarten, daß Kinder von zu zarten Al

ter, durch welche die gesellschaftliche Un

terhaltungen gestört werden könnten, nickt

mit zur Gesellschaft gebracht werden.

7" §.6.

' Nicht angestellte oder im väterlichen^

A «
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Hause lebende Söhne, unverheirathet«

Tochter und Schwestern , im Hause, le

bende Mütter oder Schwiegerväter nicht

aufgenommener Familien, können nicht

als einzelne Personen aufgenommen wer

den, wenn nicht nach §.5. das Ermessen

der Direction und des Ausschusses eine

Ausnahme hiervon gestattet.

§. ?. . ^

Die Gesellschaft zahlt verschiedene

blassen von Mitgliedern : Ehrenmit

glieder, ordentliche und ausserordentliche

Mitglieder.

L) Von den Ehren -Mitgliedern.

§. 6/

Die Gesellschaft wird Fürstliche oder

«ndere Personen, denen sie «inen Be



weis ihrer Hochachtung geben will, zu

Ehrenmitgliedern erwählen, und Sie

um die Erlaubniß bitten, Ihre Namen

unter die Zahl der Gescllschafts - Mitglie

der einschreiben zu dürsen.

< ,

" '
,,

'

§. 9.

Einwohner Coburgs, welche mehrere

Jahre lang Mitglieder der Gesellschaft

waren, durch Dienst- oder Familien-,

Verhaltnisse aber gezwungen wurden ih-,

ren zeitherigen Wohnort für immer mit

einen andern zu vertauschen, können

gleichfalls von der Gesellschaft als Beweis

iHres Andenkens und ihrer Achtung zu.

Ehrenmitgliedern erwählt werden. .

tz. 10.

Die Gesellschaft überreicht den zu Eh

renmitgliedern erwählten Personen eine

schriftliche, von der Direction unterzcich

a 2



u«te, Notification dieses gemeinschaftli

chen Beschlusses, mit der Bitte um Geneh

migung und Annahme desselben.

Die Ehrenmitglieder haben das Recht

für sich und ihre Familien nach Gesallen

den Zusammenkünften und Vergnügun

gen der Gesellschaft beizuwohnen, ohne

daß hieven eine besondere Einführung

»der Anmeldung elforderlich ist.

§. 12.

Nimmt ein Ehrenmitglied, welches

zuvor ordentliches Mitglied der Gesell-.

schaft war, wieder seinen bleibenden Auf-.

enthalt in Coburg, so kann es nur drei

Monate lang als Ehrenmitglied Theil an

der Gesellschaft nehmen, nach Verlauf

dieser Zeit muß es mittelst schriftlicher'



Anmeldung bei der Direction, wieder als

ordentliches oder ausserordentliches Mit

glied eintreten, widrigenfalls es seiner

Rechte als Mitglied, nach Verlauf der

zwei Monate , verlustig' ist.

<ü) Von den ordentlichen Mitgliedern.

Ä. Von der Aufnahme orden t-

licher Mitglieder.

3^ur beständige Einwohner Ver Stadt'

Coburg, wozu auch diejenigen Militär-

und Civildiener zu rechnen isind, deren'

Ausenthalt in der Regel daselbst ist, kön

nen ordentliche Mitglieder der Gesellschaft

lkervini. '^.

Vis zum ersten Januar M« geschil!-'

A4
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het der Zutritt als ordentliches Mitglied.

lediglich durch eigenhändige Unterschrift

5er Gesellschafts -Gefetze, zu welchem En

de diese denen, welche die Gesellschaft zu

Mitgliedern wünscht, zugeschickt werden»

.',',, '',. V ,.,,,.,,.. . .

Vom ersten Januar 1812 an, wird

die Gesellschaft als ges6)lossen angeschen,

»md jeder, welcher nach diesem Zeitpunc

te hinzuzutreten .wünscht, kann dieses

ylsdann nur mit ausdrücklicher^ Zustim

mung der Gesellschaftsmitglieder «rreis

chen.

Wer in die Erholung aufgenomme«:

werden will, muß sich an die Direction

schriftlich oder mündlich wenden, hat

diese gegen die Aufnahme Fahigkeit 5es-



selben nach Maßgabe der Gesellsibasts-

.Gescßc <Z. i.) fein erhebliches Bedenken,

so macht sie unverzüglich den Kandidaten,

durch Anschreiben seines Namens und

Charakters an die dazu bestimmte Tasel,

der Gesellschaft bekannt.

§. 17. . i

An dieser Tasel bleibt der Name von

einem allgemeinen Gescllschcifts-Tage bis

zum andern einschließlich des Leztern an

geschrieben, wahrend dieser Zeit haben

sämmtliche Familienvater und einzelne

Personen, welche Mitglieder der Gesell

schaft sind, das Recht, ihre Stimme ge

gen die Aufnahme, auf einem versiegel

ten eigenhändig unterschriebenen Zettel

zu schreiben, und diese Abstimmungen in

eine eigene dazu bestimmte, mit drei

Schlössern versehene Büchse zu wersen.

A 5



Wer keine schriftliche Abstimmung wider

die Aufnahme einreicht, dessen Zustim

mung wird vorausgesezt.

§. 18.

Am Tage nach den zweiten allgemei

nen Gesellschafts -Tage werben diese Ab

stimmungen im Beiseyn sämmtlicher Di-

iettoren gezählt, beträgt ihreAnzahl nicht

über ein Drittheil sämmtlicher stimmfä

higen Mitglieder, so werden sie uneröf-

net verbrannt, und der Candidas wird

für aufgenommen angesehen. Beträgt

ihre Anzahl aber ein Dritthcil bis zur

Hälfte der ganzen Stimmenzahl, so wer

den sie mit Zuziehung sämmtlicher Mit

glieder des Ausschusses eröfnet, und nach

der Stimmenmehrheit von den Directo

ren und Ausschuß-Mitgliedern über di«

Aufnahme oder Nichtaufnahme entschit



«», II ». >

den. Betragt die Anzahl der Abstimmung

gen über die Hälfte der ganzen Sttm?

menzahl, so werden dieselben gleichfalls

uneröfnet verbrannt und die Nichtauf

nahme ist sofort entschieden. Zettel ohne

Namensunterschrift werden als ungültig

angesehen.

§. »9.

Die Directoren und Mitglieder des

Ausschusses bürgen mit ihrer Ehre für

die Verfchwelgung der einzelnen Abstim

mungen, indem nur das Resultat dessel

ben der ganzen Gesellschaft bekannt ge

macht wird. Ueber das Zählen der Ab

stimmungen, so wie über die Beratschla

gungen in zweiselhaften Fällen, wird

ein von fämmtlichen Anwesenden zu un

terschreibendes Protocoll durch dm Ee-

lretär der Gesellschaft gesührt.

A 6
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§. 20.

Wenn in Coburg wohnhafte Kunstler

durch bleibende thätige Theilnahme an

den Concerten sich um die Gesells6)aft ein

Verdienst erwerben ; so haben die Direc

toren in Einverständniß mit dem Aus

schusse das Recht, sie der Gesellschaft zu

ordentlichen Mitgliedern, in der Art,

daß sie von Entrichtung der regelmäßi

gen Beitrage befreit sind, vorzuschlagen.

§. 21.

Ist die Aufnahme des Candidatcn ent

schieden, so werden ihm die Gefetze zur

Unterschrift vorgelegt, und an die Tasel

eine kurze Anzeige, daß derselbe aufge

nommen sei, von Directionswegcn befe

stigt, welche acht Tage lang angeheftet

bleibt.



b. Rechte und Pflichten der or?

dentli6)en Mitglieder.

§. 22.

Jedes ordentliche Mitglied hat für sich

Und die Seinigcn den verfassungsmaßi

gen freien Gebrauch des Gcsc!lschafts-Lc-

cals , und das Recht der Teilnahme an

den verschiedenen Vergnügungen wäh

rend des ganzen Jahres. Da der Ge-

sellschaftsdicner (insosern er nicht zugleich

Diener des Wirth ist) eigentlich nur für

das Ganze der Gesellschaft verpflichtet,

und in dieser Rücksicht lediglich den Be

fehlen der Direction untergeben ist; so

kann, zumal an allgemeinen Gesell

schafts -Tage ein einzelnes Mitglied der

Gesellschaft ihn nur dann zu seiner Privat-

bcdicnung in Anspruch nehmen, wenn er"

ohne Geschäft für das Ganze ist/ und

A ?
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dann nur mit Vorwissen der Direction

wegschicken. ^

§. 23.

Jedes ordentliche Mitglied kann zwar

in dein hiczu bestimmten Salt und in

dem übrigen Zimmern des Locals, mit

Ausnahme des für die tägliche Gesell

schaft bestimmten »ordern Zimmers, nach

Gesallen andern Mitgliedern der Gesell

schaft und eingesührten Fremden Mit

tags - Caffee- Thee- oder Abendgesellschaf

ten geben, doch darf dieses nie an den

bestimmten allgemeinen Gesellschafts -Ta

gen Statt finden , und begründet eben so

wenig ein Recht auf den ausschließlichen

Gebrauch des der ganzen Gesellschaft ge

hörigen Locals für solche kleinere Cirkel,

ob es gleich auf der andern Seite wohl

in jeder gebildeten Gesellschaft vorausju-^
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setzen ist, daß Niemand gcfiicßentlich sich

in eine Gesellschaft, wozu er nicht gebe

ten ist, eindrangen werde.

§. «4.

Jedes ordentliche Mitglied mannli

chen Geschlechts, kann zu einem der Di-

rectorcn, oder zu einem Mitglicde des

Ausschusses gewahlt werden.

§. -5. ,

Jedes Familienhnupt und jede einzeln

ne Person^ haben als ordentliche Mit

glieder das Recht, in allen gesellschaftli

chen Angelegenheiten abzustimmen, und

ihre Meinung über Gegenständ» , welche

die gesellschaftliche Einrichtung in jeder

Hinsicht betreffen, den Directoren sckrist,

lich oder mündlich zu erkennen zu gee



,— iL —

§. 26. ' ..«,1,

' ^ ?Il!e Familienvater und einzelne Per

sonen, welche 'ordentliche Mitglieder sind,

haben das Recht, unter gewissen im Ti

tel VI. naher fcstgesezten Bedingungen,

Fremde einzuführen.

, , ., , , ', :!'..^, ,^ , . ' . x»

§. 27.

So wie man wohl mit Recht von ei

nem jeden Milgliede der Gesellschaft Be

obachtung der Foderungen wahrer Ge

selligkeit, der allgemeinen Regeln der

Höflichkeit des Anstandes und der Schick

lichkeit erwarten darf; so ist es insbeson

dere die Pflicht jedes Mitgliedes, den be

siehenden Gesellschafts - Gesetzen , denen

es sich durch eigenhändige Namensunter-

schrift unterworsen hat, in allen Stücken

genau nachzukommen und auch darauf zu



5- I? ""

sehen, daß dieses von andern geschehe,

da es auf die Übertretungen anderer die

Directorcn aufmerksam zu machen hat.

s. -8.

Jeder Familienvater ist in fieser Hin.-

si6)t für seine Kinder und übrigen Ange

hörigen verantwortlich. Die Directoren

haben, wenn sie an dem Betragen dessel

ben etwas auszusetzen finden, ihn hier

auf aufmerksam zu'machsn , und ihn un»

AbMung solcher Beschwerden. zu.eosu-

chen.

' s. 23. .' '

: M den fesigesczten allgemeinen stfe^

sellschaftstagen, darf' in dem Saal und

in den vordern Zimmern solange die Da-

mcnsgescllschaft vesftmmelt ist, nicht Ta

bak geraucht werden, indem alsdann ?as
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Hintere Zimmer lediglich för^ die Tabak

rauchenden Herren bestimmt ist. Sollten

sich ausser den allgemeinen Gefellscl'afts-

Tagen in Gemasheit des §. 24 und 61.

Damen in einem Zimmer des Gesell-

schafts-Locals einfinden; so ist wohl vor

auszusetzen/ daß ohne ihre Beistimmung

Niemand ihnen mit dem Tabaksrauche

beschwerlich fallen wird.

Unter keinem Vönvande kann es ei

nem Mitglied? der Gesellschaft erlaubt

sepn, Hunde mitzubringen.

.^Austritt der ordentlichen

Mitgliedes. ,5.

^ Hedes ordentliche Mitglied macht sich
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durch seine Unterschrift immer wenigsten»

auf ein Jahr vom ersten Januar bis lez-

ten December verbindlich, an der Ge

sellschaft Theil zu nehmen. Tritt Jemand

nach dem ersten October eines Jahres ein,

so macht er sich nicht nur für den Nest

des lausenden, sondern auch für das gan

ze künftige Jahr verbindlich. Erfolgt der

Zutritt vordem ersten October, so steht

es ihm frei, binnen der gesezten Frist sei

nen Austritt für das kommende Jahr zu

erklären.

§. 32.

, Wenn ein ordentliches Mitglied aus

treten will, so muß es längstens bis zum

ersten October des Jahres, in welchem

es noch Mitglied der Gesellschaft ist, sei

ne Entschließung d.er: Direction schriftlich



««zeigen. Wer solches unterlaßt, wird

als bleibendes Mitglied für das nächste

Jahr angesehen, und ist die Beitrage für

dasselbe zu entrichten verbunden.

tz. ZZ.

Jedes austretende Mitglied begicbt

sich aller Ansprüche und Rechte auf irgend

einen Antheil an dem Fonds und dem

übrigen Eigenthum der Gesellschaft»

s. Z4. .»

Wird ein ordentliches Mitglied durch

Dienstverhältnisse gezwungen, für län

gere oder kürzere Zeit Coburg zu verlas

sen, ohne deshalb seinen eigentlichen

Ausenthaltsort daselbst ganz aufzugeben,

so bedarf es nach dessen Zurückkunft blos

einer schriftlichen ünmelVung bei der Di-



rection, um wieder als ordentliches Mit-

glied einzutreten.

v) Von den ausserordentlichen Mit-

gliedern.

tz. 25.

Stirbt ein ordentliches Mitglied in»

Lause des Jahres, für welches er sich ver

bindlich gemacht hat, so find dessen Er

ben nicht verbunden, die Beitrage lan

ger oder bis zu Ende des Sterbemonats

zu entrichten, wenn sie nicht selbst noch

ferner an der Gesellschaft Theil nehmen

wollen.

§. 26. ,

Diejenigen Fremden , welche sich ub«^

die in den Gesetzen gestattete Zeit des frei

en Zutritts in Coburg aufhalten, mithin



«ls Fremde nicht mehr Zutritt in die Ge

sellschaft haben können, und doch nicht die

Absicht haben, noch ein ganzes Jahr hier zu

bleiben; fv wie auch diejenigen Personen,

welche in der Nachbarschaft von Coburg

wohnen, öfters in die Stadt zu kommen

pflegen, und an denWintervergnügungcn

ser Gesellschaft Theil zu nehmen wün

schen, diese können als ausserordentliche

Mitglieder aufgenommen werden.

§. 2?.

. Ietxs ausserordentliche Mitglied macht

flch nur für sechs auf einander folgende

Monate verbindlich , und hat nur wäh-.

rend dieser Zeit das Recht an allen

Zusammenkünften und Vergnügungen

Vk Gesellschaft Theil zu nehmen.

.
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§. Z3.

Die Aufnahme ausserordentlicher Mit

glieder geschieht ganz so wie sie für die

ordentlichen Mitglieder sestgesezt ist. °

§. 39.

Ist Jemand einmal ausserordentliche?

'Mitglied gewesen, so braucht es nach ei

ner wenigstens viermonatlichen anhal

tenden Abwesenheit nur einer schriftli

chen Anmeldung bei der Direction, um

für die folgenden sechs Monate wieder in

gleicher Eigenschaft einzutreten. >

Ausserordentliche Mitglieder, welche

in der Zwischenzeit von einem Winter

zum andern nicht wenigstens vier Mona^

te anhaltend abwesend wa«n, oder ih

ren beständigen Ausenthalt für lang/r al6.



ein Jahr hier nehmen, können alsdann

nicht zum zweitenmate als solche eintre

ten , sondern müssen ordentliche Mit

glieder wenden, wozu es jedoch auch kei

ner weitern Förmlichkeit als einer schrift

lichen oder mündlichen Anmeldung bei

der Direction bedarf. , ^

"Die ausserordentlichen Mitglieder muf

fen sich eben so gut durch eigenhändige

Unterschrift zur Beobachtung der Gesell

schafts -Gesetze verpflichten, «Is die or?

5cntlichen Mitglieder. .>

Kein ausserordentliches Mitglied kann

zn einem der Directoren oder zu einem

Mitglieds Des Ausschusses erwählt wer

den, da dessen temporelle Abwesenheit e^

an
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<m der Erfüllung der mit diesen Stellen ^

verbundenen Pflichten hindern würde.

.^^ ,^.
-,

Die ausserordentlichen Mitglieder ha- '

ben kein Stimmrecht in Gesellschaft^

Angelegenheiten. ^ , 'l

.^! ^ v'1 ','^..^!^'^ ') ^

« , . ' ,

V
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' ^^" ^^
"

!^^^

Zweiter Titel.

Von den Fonds und der öconomischerl

Verfassung der Gesellschaft,. .^

^) Consiituirung des Fonds.

I. Der taglich.e.n ^nd Concert-

gesellschaft.

») Monatliche Beitrage.

S. 44.

Kein Ehrenmitglied zahlt bestimmte Bei

träge.

§. «5.

Jede Familie, welche als ordentliches



Mitglied aufgenommen ist, zahlt monar>

lich Funf und vierzig Kreuzer,

oder jahrlich Neun Gulden Rhei

nisch zur Gesellschafts-Casse.

§. 46. ,

Jede einzelne Person, welche ordent

liches Mitglied ist, zahlt monatlich drei

ßig Kr«uzer oder jahrlich Sechs

Gulden Rheins, zur Gesellschaft^

Casse.

§. 47.

I«de Familie, welche als ausseror-

l dmtlichcs Mitglied eintritt, zahlt mo

natlich Einen Gulden — oder für

die sechs Monate ihrer Thcilnahme S c c<, s

Gulden Rheinisch zur Gesellschafts-

' Casse.

B H
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§. 43. ^

Jede einzelne Person, welche als aus

serordentliches Mitglied eintritt, zahlt

monatlich Fünf und vierzig Kreu

zer, oder für die sechs Monate ihrer

Theilnahme Vier Gulden dreißig

Kreuzer zur Gesellfchafts-Casse.

l,) Neceptionsgelder,, ,. , >

Jede Familie, welche nach dem ersten

Januar 1L12 in die Reihe der ordentli

chen Mitglieder tritt, zahlt beim Ein

tritt ein für allemal drei Gulden

Mheinl. Neceptionsgeld zur Caffe.

§. 5o.

Jede einzelne Person, welche naF

dem ersten Ianual^Li« als ordentliche«
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Mitglied aufgenommen wird, zahlt beim

Eintritte ein für allemal Zwei Gul

den Nheinl. Neccptionsgcld zur Gesell

schaft»- Caffe.

tz. 5i.

, Jede Familie, welche nach dem ersten

Januar iöi? zum crstcnmale als ausser?

ordentliches Mitglied eintritt, zahlt

Zwei Gulden Nheinl. Neceptions-

geld, ist aber bei (Erneuerung ihrer Theil-

nahme in den folgenden Jahren hiervon

besreit.

. §. 52.

Jede einzelne Person, welche nach

dem ersten Januar 1L12 zum erstenmal«

als ausserordentliches Mitglied eintritt,

zahlt (5inen Gulden dreißig Kreu

zer Rheinisch Necevtionsgelo, ist aber

5l Z



gleichfalls bei Erneuerung ihrer Theit-

nahme in den folgenden Jahren hiervon,

befreit. 5

«?) Lesegelder und Verkauf der Journale.

5. 53.'

Jedes Mitglied, welches eines oder

l>as andere von den gehalten werdenden

Journalen und Zeitungen im Hause zu

lesen wünscht, zahlt für den Jahrgang

eines jeden Journals oder einer jeden

Zeitung dreißig Kreuzer zur Ge-

stllschafts>Casse.

5. 54.

Die vorherigen Jahrgange der gehal

tenen Journale und Zeitungen, werderi

jährlich in Beiseyn der Directoren öffent^

licl, an den Meistbietenden zum Vortheit

der Gesellschaft» -Hasse verkauft. , ' . <,
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V !l. Der Baltgesellschaft. ^

§. 55.

Die Ballgesellschaft^ welche in allen

übrigen / durdiauS em Ganzes, nutzer

täglichen und unv^oncertgefellschaft aus-

Mcht, hat gleichwohl ihren besondere

Fond» für die Bestreitung über. besondere^

Bedürfnisse.

Os Mt jedem orveritlichm tind aus-

serordensli6)en Mitglicde der Gesellschaft'

ftci, auf sammtliche zwölf B^lle zu ab-"'

bonniren oder'mchr. ^

" . S. 5?.'

Wer auf sammtliche zwölf Balte als

tanzer abonnirt, zahlt für jeden Ball

sechs un.V dreißig Kreuzer od«'

B 4
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im G.«liM «D.ieben O^ldey zwölf

Kreuzer zur Lasse.

,.' i ' >,'' §. öS.

"(^s haben alle Damen, welchen v«

legrlmäßige Zutritt in die Gesellschaft zu

steht, das Recht mit auf den Bällen zl,

erscheinen. i ^ ^>.

Jedes Gefellschafts fMllglicd, wel

ches ohne abonnirt zu haben, «n einem

«der dem andern Balle als Tanzer Thcil,

«ehmen will, zahlt jedesmal Fünf unH

» i e r z i g K r e u z e r Nheinl. zur Casse.

' ' §. 60. , . , ., , >,

'Eingesührte Fremde zahlen nichts flts

^>ie Theilnahme an den, Valien.! ^ , , z
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.' L) Realisirllng des Fonds. :

I. Der täglichen nnd Concert-

gesellschaft.

§. 61.

Alle regelmäßigen Beitrage zur Ge^

sellschafts - Casse werden pränumerando

gezahlt.

§. 62.

Die Zahlung der^ Beitrage fangt für

'5ie bis zum lezten December i8n sub-

scribirendcn ordentlichen Mitgliedern vom

ersten Januar 1L12 an, für diejenigen,

welche später hinzutreten, ist der erste

Tag des nächsten Monats nach der Ne?

eeption der Anfangstermin.

S. 63.

Jedes ordentliche Mitglied hat sich bei

B 5
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der Unterschrift der Gesetze zu erklaren,

ob es die Beiträge monatlich oder vier

teljahrig zahlen wolle, man wünscht

aber, daß soviel als es verträglich mit

der Convenienz der Einzelnen ist, eine

vierteljährige Zahlung allgemein beliebt

zverde,^ um das ohnedies weitlauftig«

und mühsame Geschäft des Einsammlers

zu erleichtern.

.'. / .. . §. 64.

. Wird ein ordentliches Mitglied? «s

mag nun eine einzelne Person oder eine

ganze Familie seyn, durch Dienst- oder

andere Verhältnisse gezwungen, übcr

zwei Monate vcn Coburg abwesend zu

seyn, so hat, es für die Zeit seiner Ab

wesenheit keine Beitrage zu zahlen, bei

einer jeden Abwesenheit unter zwei Mo-

lnütcn wild aber die Nachzahlung, der



Beitrage in dem ersten Nennte nach de.r

Ziuüct.kunft bewürtt.

. Es ist zur Erhaltung der Ordnung

^«n Ncchnungs- und Finanzwesen der

..Gesellschaft durchaus nothwcndig, daß

die von ^cdcm Mitglieds selbst festgesej-

tcn monatlichen oder vierteljahrigen Zah

lungstermine streng eingehalten werden.

.Wer zwei solche Termine vorbeigehen

.läßt, ohne zu zahlen, wird vor Eintritt

des dritten, vom Cassirer privatim erin

nert, das Versäumte nachzuholen, bleibt

auch dieses fruchtlos, so erfolgt nach Ab-

lauf'des dritten Termins «ne schriftliche

Erinnerung von der Direction, hilft

auch dieses nicht, so wird von der Per-

.son vorausgesezt, daß sie nicht wehrThcil

'«n , der Gesellschaft nehmen wolle, uno

B 6
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dieses den übrigen Mitgliedern durch öf

sentlichen Anschlag bekannt gemacht.

§. es.

Alle ausserordentlichen Mitglieder zah

len die Beitrage für sammtliche sechs

Monate ihrer Thcilnahme z.u Anfang des

ersten Monats mij eincmmale.

§. 67.

Die Neccptionsgelder werden sogleich,

wenn der neu Aufgenommene die Gesell

schaft»- Gesetze unterschreibt, an denCas-

Hrer bezahlt. , z . , ,

II. D«x Ballgesellschaft.

§. es.

Ein jeder Aboment zu den Ballen, er

wag nun mit ? ft. 1« tr, oder mit ö fl^^
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abonnirt haben, hat bei seiner llntet-

schi ist der Gesetze zu erklaren, ob erlseine

Abonncmentssumme in vierteljährigen

Raten vom ersten Januar an, oder je

desmal, wenn ein Ball statt findet, beim

Eintritte bezahlen wolle.

Jeder Abonnent, welcher entwed«?

vierteljahrig oder bei dem Eintritte in

den Vallsaal zahlt, so wie jeder Nicht-

abonncment, der am Tanze Theil neh

men will, erhalt zum Zeichen, daß er

gezahlt habe, von dem Gesellschaftsdie-

ner ein Bandchen, welches er während

des Balles an seine Kleidung zu besesti

gen hat.

§. 70.

Die Beitrage zu den Ballen komm»

B?

x



— Zg —

in ein? besondere Büchse undCasse,. wel

che der Gesellschafts- Cassier mit zu vers«-

hcn hat, übrigens gilt wegen der Zah

lung und Einnahme derselben alles, was

oben, wegen der regelmaßigen Beitrage

gesagt wurde. . '.' . , . . -'

6) Verwendung des Fonds.

^' D er tag l i ch e n u nb Co n c e r t-

Gesellschaft.

 

Die im obigen sestgesezte Einnahme

der Gesellschaft ist zunächst zur Bestrei

tung der ordentlichen Ausgaben derselben

bestimmt, wohin Miethzins fur das Lo-

eole, Heitzung, Beleuchtung und Reini

gung desselben, Anschaffung der Jour

nale und Zeitungen, Belohnung der in

Gen Concertcn mitwürlMden. Nusiker,
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«nd Lohn des EescllsÄ)aftsdicners gehör

i^en. Für olle diese Eegcnsiäurc lann im

"Lause des Jahres von den Mitgliedern

nicht mehr verlangt werden , als im obi

gen bestimmt ist. '

:.' . ' . .. . .... .. .,z

...,.§. 72.

Ferner müssen von diesen Einnahmen

alle ausserordentliche Ausgaben der Ge-

.sellfchaft,, als: Anschaffung von Utensi

lien, Belohnungen fremder Künstle«:,

welche zur Unterhaltung der Gesellschaft

beitragen, Schielbgcbühren, Druckko-

sn» und ändere von den Direktoren für

nöthig befundene gemeinschaftliche Auf

gaben bestritten werden.

,'il 7:.^/. ,,,< ^,, >!, .' 'i, ', ^ !

', ,^,.,i, ,,' . . ^» ^< ', , ,,! ^!,^ i.

Die Direclion muß nach Mögli6)teit

.dahin wurfm,, daß sich jahllich ein
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^glichst großer Ueberschuß der umnäh

me sämmtlicher ordentlicher und ausseror

dentlicher Ausgaben ergebe ,zdieser Ueber

schuß, wird so lange in jeder der folgen

den Jahres Rechnungen, mit in Einnah

me gestellt, bis er zu einem Capital von

-«° Gulden Rheinisch angewachsen ist;

jedesmal, irenn diese Summe erreicht ist,

wird sie sicher ausgeliehen und es koin-

«icn alsdann nur die Interessen davon in

die jährliche Einnahme.

Ergi'cbt sich gegen Ende des Wahres, .

daß nach den zeitherigen Beitragen im

tunftlgen Jahre die nothwenoigen aus

gaben, die Einnahme übersteigen wer

den, so müssm die vorhandenen Eapirale

zur Deckung des künftigen Deffcits ver-

»VMdtt, oder wenn diese mangeln, die
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Beitrage für das nächste Iahr'verhättnrff?

maßig erhöht werden. Line solche Erhö^

hung muß aber unbedingt vor Anfang.'

des' künftigen Jahres bekannt gemacht!

werden^ damit jedes > welches sich derscl-

her, nicht nnterwe, fen' w»ll> , in diesen»

ausscr^rderltlichrn Falle, auch nach dem er<

sten Qctober, jedoch nicht später als bis

zum ersten December, noch austreten kann.

Auch muß diese Erhöhung aufhören, so-

hatd die Kräfte der Msse es einigermaßen

gestatten, wer bei einer solchen Veran^

lassung austritt, kann nicht wieder un

ter die Zahl der Gesellschafts -Mitglieder

aufgenommen werden, wenn er nickt die

Beiträge während seines Austritts nach

zahlet.

II. Der Ballgesellschaft.

Da die Ballgesellschaft lediglich cm
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Th'eil der taglichen Gesellschaft ist, und'

die Bälle nur an allgemeinen Gesellschafts-.

Tagen statt finden, mithin Local, Bedie

nung und Heitzung von Ganzen bezahlt

werden, so bestehen die besondern Aus

gaben desselben blos in Bestreitung der

Kosten für die Tanzmusik und für die

Beleuchtung.

^ ," . ... . §. ?^ , ..

. Das, was in den Kphen ?3 und 7^

wegen allmahliger Sammlung «nes Ka

pitals/ und im Nothfall eintretender Er

höhung der Beitrage gesagt worden, fin

det auch für die Ballcasse seine vollkom

mene Anwendung. ' '

:'
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Dritter Titel. .. ^

Von den Zusammenkünften der Gesell?

lchast.

§< 7?. .

Das Gesellschasts-Locale ist an jedem

Tage des Jahns für die Mitglied«! der

Gesellschaft offen. , .' '

In Tommer kann man zu jeder Stun-5

de des Tages von Morgens »o Uhr an

sich in dem i?ocale einfinden, im Winte«'

ist täglich, von 4 Uhr Nachmittags an, cm
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Zimmer für die gewöhnliche HerrenD-

sellschaft geheizt und erleuchtet.

Alle Freitage', mit Ausnahme der 12

Tuge , an welchen Balle statt finden, da

der Sonnabend dafür eintritt, ist allge

meine Damen- und Herren- Cesellfchaft,

und den Winter über w/rd an diesen Ta

gen das. ganze Cesellschafts-?ocale von

Nachmittag., llhr an, bis Nachts geheizt

und mit Wachslichtern erleuchtet.

5V. 7 ^ , ^>,5l

§. 80.

Wollen ausser den allgeme'nen Ecscll/

f<<)aftstagenTamen oder üichiere Ferren,

welche den Tabaksrauch nicht lieben, das

Glsellschafts-^ocal, Mittags, 5 achmit<

logs oder ;chwds, besuchen, so haben sie
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es im Winter am Morgen desselben Ta

ges dem Wirthe bekannt zu machen, da<

mit sich ein für sie besonderes geheiztes

Zimmer antreffen.

"^

' I, '!

, ,>
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,^s!"' , ^ - ^-r

t'.s'''^.. ^')^., ' ' .1 ^ '.. i. ' :

Vierter Titel.

Von den Unterhaltungen der Gesellschaft.

'§.35.'

ausser dem Gespräch macht die Lectüre

einiger der interessantesten, belletristischen»

gelehrten und politischen Tageblätter ei

nen Hauptgegenstand der gewöhnlichen

Unterhaltung aus. Die Anzahl dieser

Schriften richtet sich nach dem jedesmali

gen Vermögen der Casse und dem Wun

sche der Mitglieder. Wenn die Journale

und Tageblätter die bestimmte Zeit zum

allgemeinen Gebrauch im Gesellschaft^
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kocale gelegm haben, so circuliren st«

gegen das tz. 55. fcstgesezte Lesegcld unter

denjenigen Mitgliedern im Hause, welchle

sich hierzu unterzeichnet haben. i

§. 82.

Es hangt von der Convenienz des jün<

gern Thcils der Gesellschaft an allgemei

nen GesellschaflS ? Tagen, wy rorverEon-

<erte no6) Bälle sind ab, sich zu söge»

nannten kleinen Gesellschaftsspielen zu

vereinigen, doch wird man sich hierbei

«ufden Saal beschränken, um den Ge)

MschMszirkel in den übugen Himmertt

«licht: zu. beunruhigen. z

§. LZ.

.Alle Karten- und Würfelspiele , wel^

che. zy den Eym^Uzspieltn gehKen,

Schach, Dominp/. Dfime, HluMelmch

3^



v. f. w. sind dem Gutdünken und Ge-

schmack der einzelnen Spielparthien übcr-

lassen. Alle Hazardspiele mit Karten

und Würseln sind von den Unterhaltun

gen der Gesellschaft für immer ausge

schlossen. .

Sollte es sich möglich machen lassen,

daß in dem Gesellschafts -Locale ein Vil

lard aufgestellt würde, so ist dieses aus

schließlich zum Gebrauch der Gesellschafts-

Mitglieder und der eingeführten Fremde«

bestimmt, und wird sich dabei nach dek

anzuschlagenden gedruckten Regeln g«

richtet.

^ Die Gesellschaft wird im Laufe einet

jeden Jahres äwölfZomnte haben, wel

che
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che an Freitagen als den allgemeinen Ge>

sellschafts - Tagen statt finden.

tz. L6.

Abwechselnd mit den Concerten wird

die Gesellschaft im Lause des Jahres zwölf

Balle haben, welche anstatt an Freitagen,

als den in der Regel sestgesezten allge

meinen Gesellschafts - Tagen, an den

nachstfolgenden Sonnabenden statt finden.

werden. Die einzigen bestimmten Tage,

an welchen Bälle gehalten werden, es

mögen nun Sonnabende seyn oder nicht,

sind der lezte Deeember oder die Neu

jahrsnacht und Fastnacht jedes Jahres.

§. 67.

Die Directoren haben die Einrich

tung zu treffen, daß die für jedes Jahr

«bwechselnd sestgesezten Ball- und Con
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.certtage durch öffentlichen Anschlag im

Gesellschafts-Locale bekannt gemacht wer,

den. -

§. 86.

Hollen sich fremde Künstler, Mus

ter, Declamatoren, ausgezeichnete Ta

schenspieler, Besitzer von Sehenswür-

bigketten u. s. w. im Gesellft)afts-Locale

zeigen, so haben sie sich dieserhalb an die

Tirectoren zu melden, sind diese für ihre

Zulassung einverstanden, so wird diese

ausserordentliche Unterhaltung entweder

auf einen der allgemeinen Gesellschafts-

Tage verlegt, da dann solcher vorher

durch Anschlag bekannt gemacht wird/

und die Casse das Honorar bezahlt; oder

wenn dieses nicht angeht, dem Künstler

t>ie Erlaubniß ertheilt, an einem anders

T«2< das Gesellschaft - Locale benutzen



und fammtliche Mitglieder der Gesell

schaft durch ein schriftliches von der Di-

rection attestirtes Circulare dazu einladen

zu dürsen^ in jvelchem Falle usn den Mit-

zliedern ein Entreegeld 'gezahlt wird.

7

^ü,i.'.'i ü/^'..'^.^ .'!',.^l,«'tt 'i^/l^.^iV
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Fünfter Titel.

Voi, der Direction und Verwaltung der

Gesellschaft.

^) Von ber Direction.

f. Wahl und Anzahl der Direk

tor e n.

§. »9. , ' '

Die Direction und obere Leitung aller

gesellschaftlichen Angelegenheiten wird

dreien aus der Zahl der ordentlichen

Mitglieder erwählten Direcloren anver

traut.
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§. 9"^

Die Wahl der Directoren für datz

kunftige Jahr, geschieht an dem ersten

allgemeinen Gesellschafts-Tage im Mo

nat October jedes Jahres, welcher kein

Concert oder Balltag ist, Nachmittags

fünf Uhr in dem Gesellschafts ? Locale ,

wo sich zu diesem Ende jedes stimmfähige

Mitglied einzufinden hat. Wird einer

oder der andere durch dringende Ursachen

hiervon abgehalten, so muß er entweder

einen andern schriftlich seine Stimme

übertragen und dieser hat deshalb durch

Vorweisung seiner Vollmacht bei der Di-

r^ction sich zu legitimiren oder seine schrift

liche versiegelte Abstimmung der zeitigen

Direction zu übersenden, welche sie Wei

ler befördern wird.



5, Jede« stimmfähige Mitglied schreibt

auf einen Zettel die Namen derjenigen.

drei Personen, welche es zu Directoren,'

«wählt wunscht, unterschreibt diesen,

Zettel eigenhändig und wirst ihn in die!

hierzu bestimmte verschlossene Büchse, ein

gleiches. thun die zeitigen Directoren mit

de« an sie eingesendeten Abstimmungen

der abwesenden Mitglieder. . ^

:.,. ,.„^ , ., , §. 9». ,. . ', ., .^,

^> 'Mit dem Schlage funf Uhr begeben

stch die zeitigen Dnectoren nebst den Mit

gliedern des Ausschusses mit der Büchse'

in ein besonderes Zimmer, wo leztere er-

öfnet und das Nefuttat aus den einzelnen'

Abstimmungen durch 'den' Necrerar' zu

Protocoll gebracht wird. Bei dem Na-

^3
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wen eines jeden ordentlichen Mitgliedes

wird die Zahl der ihm gegebenen Stim

men bemerkt, und diejenigen Personen,

welche, die meisten Stimmen für sick ha

ben , sind zu Directoren für das nächste

Jahr erwählt. Haben zwei Personen

gleich viel Stimmen, so entscheidet das'

besondere koos zwischen diesen. Sin?

weniger Abstimmungen als stimmfähige

Mitglieder vorhanden, so wird voraus-

gesczt, daß diejenigen, welche nicht ge

stimmt haben, sich der vollen Stimmen

mehrheit anschließen. Die auf solche Art

bestimmten Namen der neuen Directoren

werden auf einen Zettel geschrieben, und

durch Anschlag an, die Tasel sogleich d«

ganzen Gesellschaft bekannt gemacht,

, . .,/§. 9^.

Das Amt der Directoren dauert in

C4



— 56 —

t.,r Regel ein Jahr vom ersten Hanu«

bis lezten Deccmber, es kann aber ein-

und dieselbe Person mehreremale hinter-

einander zum Director erwählt werdep,

' §. 94.

Wer zum erstenmale zum Director er

wählt wird, kann sich dieser kleinen Be

mühung für das gemeinschaftliche Beste

nicht entziehen, wer aber zum zweiten-

male erwählt wird, kann dies ihm zuge

dachte Amt ablehnen, und dann tritt

derjenige, welcher der vierte in Rücksicht

der Stimmenmehrheit ist, in die Reihe

der Directoren ein.

§. 95.

Die drei Directoren sind zwar unlet

sich einander völlig gleich, jedoch hat der

jenige, welcher die meisten Stimmen für
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sich l)at, den Vorsitz und Vortrag ., so

wi« die Stimmenzahl bestimmt, wel6)cs

dir zweite und dritte Director ist.

s. 96.

Keiner der Directoren kann im Laufe

les Jahres seine Stelle niederlegen, tritt

aber der Fall ein, daß einer derselben

während dieser Zeit abzugchen gezwun

gen wird, so rückt der nächstfolgende an

seine Stelle und dasjenige ordentliche

Mitglied, welches nächst den Directoren

die meisten Stimmen hatte, tritt als

dritter Director ein.

N. Ausschließliches Nessort der

Directoren.

«. Insosern es stets gemeinschaftlich von

ihnen respicirt werden muß.

S. 97.

Ausser den Pflichten und Rechten ei-

C5



nes jeden ordentlichen Mitglieds haben )

die Directoren noch die besondere Ob^ie- :

genhcit, , alle Rechte der Gesellschaft in^

Kraft und Ansehen zu erhalten, im All?

gemeinen üb^r tue strenge Beobachtung

dc.r Gesetze., über die Erhaltung der Nu- ,

hc^, Qr.dnung, und ,Schic^lichkeit in ^ep"

Gesellschaft, zu, wachen und bei vorkom- ,

m/nden Verletzungen dieser Foderungen

mit N.'äßigung,, Klugheit und llnpar- .

tl^eilichkeit dahin zu »ürkcn, daß sie sich .

nicht wieder ereignen. In dieser Rück- ,

ficht liegt ihnen auch die Aufsicht über die, .

Amtsführung der Beamten der Gesell

schaft und die Pflichten ob, wenn sie in'

denselben .Nachlassigkeii und llnordnung

bilnerfen, bei der Gesellschaft auf' die'

Wahl einer' andern 'Person Nach Ablauf

d<5 Jahres .anzuttvg.cn.
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,. .. §, gg.

Matt darf wohl mit Necht vorausset-'

zen, daß jedes Mitglied der Gesellschafs

in den hierauf Bezug habenden Schrit

ten der Directoren nie Äusserungen ihrer

Persönlichkeit, sondern nur nothwendige

Folgen ihrer Verpflichtungen als Organe

seines eigenen, durch die Unterschrift'der^

Gesetze erklärten , Willens suchen werde,

>üß die ganze Gesellschaft daher die D>-

»ettoren in der Ausübung ihres Amtes.

unterstützen, sie wider Krankungen, un

verdiente Vorwürse und Beleidigungen

schützen, und dieses Falles ihnen eine

sachgemaße Genugtuung verschaffen wer

de. Dagegen werden auch die Directo-

«n nie vergessen, jedem ihrer, die Auf-

«chterhaltung der Gesetze bezweckenden

Schritt den Charakter einer Erinnerung

C 5
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und freundschaftlichen Zurechtweisung zu

geben, und sollte sich je einer derselben

zu einer Anstand- und Höflichkeit verlet

zenden Behandlung und Beleidigung

eines Mitgliedes hinreißen lassen, so

wird er ebenfalls sich dazu verstehen, dem

Beleidigten vollkommene Genugthuung

zu geben.

§. 99.

Insbesondere kommt den Directorerl

die Entscheidung zu, ob und wie lange

ein Fremder nach den bestehenden Gesetzen

Zutritt in die Gesellschaft haben kann;—

die vorschriftmäßige Leitung der Wahl

der Mitglieder so lange die Stimmen

unentschieden sind; — so wie sie auch

die Controle über den gesetzmäßigen

Austritt der Mitglieder zu führen hn

bcn. ^
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tz. 100.

Die Directoren haben die Vorschlüge

wegen der zu haltenden Journale und

Tageblätter zu machen', und über die

Zulassung fremder Künstler aller Art nach

Maßgabe der bestehenden Gesetze zu ent

scheiden , die Tage für die in jedem Jah

re Statt findenden Concerte und Balle

zu bestimmen und bekannt zu machen.

§. 101.

Eine vorzügliche Pflicht der Directo

ren ist, die Aufsicht über die getreue und

vorschriftmäßige Verwaltung der Casse

und die Sorge für genaue Besolgung

des bestehenden Etats, so wie überhaupt

für die öconomischen Bedürfnisse und das

öconomische Wohl der Gesellschaft.

C 7
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§. »02.

" Alle Vierteljahre haben sich die Di'lcc-

toren einen 3lech,nungs-E«tract, ivor-?

aus sich deutlich ergeben muß, wie viel

und was eingenommen und ausgegeben

werden sollte, wie viel und iras einge

nommen und ausgegeben worden ist,

non dem kassier vorlegen zu lassen , uiw

in .steter Kenntniß des Zustandes der^

Casse zu seyn und die Oberaufsicht über

den regelmaßigen Eingang der ordentli

chen Einnahmen führen zu können. Zu

viesem Behuf und um alle Unordnungen

zu vermeiden, müssen alle die Directo-

ren jede nicht etatsmaßige und ausserer^

deutliche Ausgabe schriftlich genehmigen,

'che. sie von dem Cassier gezahlt werden

kann. ..,,

5^
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Die Dsrectoren haben mit steter Rück- '

sieht auf die Krafte der Eassc zu erllschei-'

den , welche ausserordentlichen Ausgaben

aller Art nothwendig sind, und zu wcl-'

Zeit sie Statt finden können, sie haben'

dii ausserordentlichen Einnahmen zu con-

trolncn und inöglichst zu befördern, ins

besondere auch den Verlauf der Journale'

und Tageblätter zu besorgen.

§. loL.

. T^ie Directorcn haben mit Zuziehung

ihrer für das künftige Jahr erwahlten.

Nachfolger alle auf die gesellschaftlichen.

Bedürfnisse Bezug habenden Accorde und

Contracte, welche der. Aufstellung des

jedesmaligen Etats vorhergehen müssen,

rventuell abzuschließen uM denEla^t für:
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das folgende Jahr zu entwerfen. Da am

ersten October eines jeden Jahres die An

zahl der Mitglieder, mithin die Haupt-.

summe der (Einnahme für das künstige

Jahr mit ziemlicher Gewißheit vorausge

sehen, und hiernach die künftige Aus

gabe in ihren Hauptrubrikcn regulirt

werden kann, so haben die activen, und

die für das kommende Jahr designirten

Directoren alle hierauf Bezug habende

Accorde und Contracte, wohin besonders

der Contract mit dem Wirth gehört, die

aber sammtlich nur auf ein Jahr gestellt

seyn dürsen, bis zum lezten October

eventuell abzuschließen, und den Etat

für das künftige Jahr zu entwerfen.

s. ^05,

(!s ist vorzügliche Pflicht der Diret-c

lorcn/ über die strenge VeybachtunZ der'
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für jedes Jahr genehmigten Contracte del

Gesellschaft zu wachen, und die Contra,

hentcn zur pünctlichen Erfüllung ihrer

eingegangenen Verbindlichkeiten anzu,

- halten.

§. io6.

Die Directoren haben für die Erhalt

jung und Sicherung alles CigcnthumS

der Gesellschaft an Utensilien, Invcnta-

riensiücken u. s. w. zu wachen, sich zu

bemühen, die Urheber daran erfolgter

Beschädigungen auszumitteln und zum

Ersatz anzuhalten.

tz. 107.

Die Directoren haben den Vorschuß

Oller auf die Gesellschaft Bezug habenden

und derselben zugehörigen Papiere und

Schriften, und darauf zu sehen, daß

nichts davon abhanden komme.
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7 §< ,06.

Die Directoren haben einen tü,6)tigen

und zuverlässigen Menschen zum Gesell-

schaftSdiener zu erwählen, eine verhält-

nißmäßige und billige Summe zu seinem!

kohn auszuwersen, oder gegen Zahlung

desselben den Gcsellschaftowirth zur Hal

tung eines solchen Menschen zu verpflich

ten., welcher in lezterm Falle unter der

besondern Bürgschaft des Wirths steht/

und in allen das Ganze der Gesellschaft

betreffenden Dienstoerrichtungen einzig

und allein unter den Besehlen der Direc

tion sieht. '

..Am lezten Deeember haben die ab>

gehenden Directoren tzen neuerwahlten

durch den Cassser in in ihrer Gegenwart

den baaren..Eaffenbestand, ferner die,In-
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uentarienstücke und Utensilien , furz alles,

Eigenthum der Gesellschaft nach den dar-,

über anzusertigenden Verzeichnissen, so^

wie alle auf die Gesellschaft Bezug l,a>i

bende und derselben zugehörigen Papier«,

zu übergeben. ., ,.,,,,.. , '

Die Tirectoren haben unter eigener

Verantwortung dahin zu würken, daß^

ihnen spätestens bis zum i5 Ianua'r von

dem Cassier die. vollständige Rechnung

über Einnahme und Ausgabe des unter

ihrer Leitung verstrichenen Jahres, ncbss

sammtlichen Belegen vorgelegt werde;

und sich einer genauen Prüfung dcrscl<

ben zu unterziehen. Wird hierbei von

ihnen alles richtig und ordnungßmHßiz

befunden, so ertheilen sie dem Cassier

hierüber eine förmliche schriftliche De«.
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charge, womit dessen Verantwortlichkeit

aufhört, legen aber, um ihrer eigenen

Verantwortlichkeit entledigt zu werden,

die Rechnung ohngesaumt den neuer-

wählten Directoren und Mitgliedern des

Ausschusses vor, welcher nach abermali

ger Prüfung die abgegangenen Directo-

rcn schriftlich über die vollkommene Nich

tigkeit ihrer Verwaltung zu quittiren,

haben.

In allen im obigen erwahnten Ange

legenheiten und Verhandlungen entschei

det einzig und allein die Stimmenmehr

heit, unter den Directoren; sind sie alle

drei verschiedener Meinung, so müssen

sie die Sache dem Ausschusse vortragen,

da dann die gemeinschaftliche Stimmen

mehrheit entscheidet. ,,,,,,, .
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§. "-.'

Die Bekanntmachung der Beschlüsse

der Direction, wegen aller zu ihrem aus

schließlichen Ressort gehörigen Gegenstän

de, erfolgt durch Anschlag an die Tasel

im Gesellschafts-Locale, welches wenig

stens!^ Tage lang dort besestigt bleiben

muß. Will die Direction in solchen An

gelegenheiten entweder vorschriftsmäßig

oder nach ihrem Gutbesinden die Mei

nung aller Gesellschafts - Mitglieder ein

holen, so wählt sie hierzu den Weg der

Lirculation eines schriftlichen Vortra

ges.

§. n3.

Jahrlich am ersten Februar haben die

Directoren einen kurzen Auszug aus der

Hörigen Rechnung und das Verzeichnis



aller Mitglieder der Gesellschaft drucken

..vnv unter fämmtllche Gesellschaft -Mit

glieder verlheilen zu lassen.

l,) Insosern es abw<Ä)selny jedesmal ^nur

von eine«! der Directoren rcspicirt

wud.

Zur Verwaltung aller ubrigen zum

Ressort der Direction gehörigen Geschaf

te, wird ihrer Natur gemäß, und um

die Geschäftsführung ' überhaupt zu er

leichtern, ein von Woche zu Woche Statf-

findender Wechsel unter den Directoren

eingesührt, so daß allemal ein jeder acht

»der v«rzehen Tage lang von einem all-

HÄneinen Gesellfchafts ? Tage zum andcü»

Änsp«V«we^ Dittltor^ist, ..... . : ...,H
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Der inspicirende Director ist zwar als

das Organ semer College« anzusehen,

und kann daher unbedingtes Anerkennt-

niß seiner gesetzmäßigen Vorschriften ver

langen, er bleibt aber wegen seinerHand-

lungsweise den übrigen Directoren, sb

wie der ganzen Gesellschaft verantwort

lich, und wird in allen Fallen, wo ihck

die Anwendung eines Gesetzes zweiselhaft

erscheint, nur eine vermittelnde Maßre

gel ergreisen, die Entscheidung des Fal

les aber der ganzen Direction anheim

Heben. . . ' . . ^

Der Director, welcher die Inspectioy

hat, muß an den in feine Woche fallen,

den allgemeinen Gesellschafts. - Tagen li«tt



vom Anfange der Gesellschaft bis zum

Auseinandergehen derselben gegenwärtig

fcpn , und ausserdem auch wahrend .'sei

ner Woche wenigstens zweimal das Ge

sellschaft- Locale besuchen. Es sieht ihm

aber frei, sowohl seine ganze Inspec-

tionswoche mit einer andern zu vertau

schen, als auch, wenn er an allgemei

nen Gesellschaft -Tagen nicht bis zu En

de der Gesellschaft bleiben kann, einen

andern .Director um Uebernahme seiner

Pflichten zu ersuchen.

§. li?.

Damit die Gesellschaft stets weis, wer

in jeder Woche inspicirender Director ist,

so muß das erste Geschäft desselben beim

Antritt seiner Inspection am allgemeinen

Gesellschafts -Tage sepn, vor Anfang der

Gesellschaft das Datum und seinen N«<

men



lnen in das stets vorhandene Fremden

buch einzuschreiben. . ,,'.,....

§. nS.

Eine vorzügliche Pflicht des mspl'ci-

senden Directors, ist die Sorge für Be

obachtung der Gesetze, in so weit sie bei

den Zusammenkünften,und Unterhaltun

gen im Gesellschaft» -LAal? in Anwen

dung kommen, mithin auch die Oberauf

sicht über die Amtsführung des Ord

nungshalters wahrend der'Concerte und

Balle und rücksichtlich des Leseinstituts.

Dem jedesmal inspicirendcn Direc

tor müssen die ' eingeführt werdenden

Fremden persönlich bekannt gemacht wer-

Vvn, .und er ist für' die genaue Befolgung
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der wegen Einführung der Fremder! beste»

hcndcn Gesetze rerantwonlich. ^ ,. ,,,.^

Der inspicirende Director hat über

das höfliche und anstandige Betragen des

Wirths und seiner Leute, über die Güte

und Billigkeit der vorhandenen Speiseri

und Getranke, über die gute Bedienung

der Gesellschaft in jeder Rücksicht zu wa

chen, und seinen Besehlen und 3lnwci/

sungen ist der Gesellschafts, Diener un

tergeben. ' ^

§. 121.

Die Besorgung des ökonomischen In

teresse der Gesellschaft , insoweit solches

im Locale selbst eintritt, liegt gleichfalls

dem inspicirenden Director ob, weshalb.

er insbesondere auch bei Bällen die Tanz^
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gelver- Einnahme von nicht abonnirten

Mitgliedern controlirt.

Ausser diesen Obliegenheiten hat der

inspicirende Director auch noch wahrend

seiner Woche die Geschafte eines Secre-

tars der Gesellschaft zu versehen, welche

darin bescchen, daß er alle Circulare

und übrigen Bekanntmachungen abfaßt,

für den richtigen Umlauf der Erstern,

für den ohngesäumten Anschlag der Lei

tern sorgt, die vorschriftsmäßigen Protei

tolle bei den Wahlen u. s. w. führt, und

die Gescllschaftsacten in gehöriger Ord

nung erhalt.

,l ' .. ', . '. >

c... . '- ^ '
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. L) Vom Ausschusse.

l. Wahl und Perso.nenzahl deö

Ausschusses.

§. 120.

Der Ausschuß ist der Reprasentant

der Gesellschaft im Gegensatze der Dira

tion, das Mittelglied zwischen bnp.en. zur.

Abkürzung und Erleichterung der wich

tigern gesellschaftlichen Angelegenheiten,

in welchen die Direction allein nicht zu

entscheiden vermag.

l. " ' /' . '">

Der Ausschuß besieht aus acht Person

nen, welche aus der Zahl der ordentli

chen Mitglieder erwählt werden. Von

diesen acht Personen treten jahrlich vier,

entweder auf eigenes Abfordern oder durch
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bas Loos aus, und werden vier andere

Mitglieder an deren Stelle erwählt.

Die Zeit und Art der Wahl des Aus

schusses ist ebendieselbe, welche oben g.

90 — 92. für die Director- Wahlen sest-

gcsezt ist. Die neuerwählten Mitglieder

des Ausschusses übernehmen ihr Amt mit

hem ersten Januar.

§. ,«6.

(5in Mitglied des Ausschusses kanrl

»m Lause des Jahres sein Amt nicht nie

derlegen, wird es wahrend dieser Zeit

zum Abgange gezwungen, so tritt dasje

nige ordentliche Mitglied an seine Stelle,

welches am Wahltage nächst ihm.die mei

sten Stimmen hatte; will es mit Ende

des Jahres seine Stelle verlassen, so hat

A I



?»e dieses vier Wochen vor dem Wahltag,

der Direction anzuzeigen, und es erfolzt

dann eine neue Wahl.

§. 127.

Wegen der Annahme der Wahl gilt

eben dasselbe, was §. 94. für die Direc

tion festgesezt ist.

II. Besonderes Ressort des Aus

sah us sc s.

' . . . . §.128.

Da der jedesmal inspicirende Direc-

tor nicht beständig und alle Tage im Ge-

sclls6)asts-Locale gegenwärtig sepn kann.,

so hat ein jedes Mitglied des Ausschusses

t>ie Pflicht, an einem in Einverständniß

"ut dem übrigen Mitgliedern sestgesezt

'ten Tage der Woche das Gesellschaften



'<ale zu besuchen , in Abwesenheit der Di

rectoren die Geschäfte der Inspektion zu

«ersehen, und in deren Anwesenheit die

se Sorge mit ihnen zu theilen.

(?) Von dem gemeinschaftlichen Res

sort der Direction und des Aus,

schusses.

Der gemeinschaftlichen Berathnng

und Sorge der Direction und des Aus

schusses sind diejenigen wichtigen, Ange

legenheiten der Gesellschaft anvertraut,

über welche erftere nicht allein definitiv

fntschcidcn, kann; sie theilen sich in sol

che, welche in der Regel der ausschließli,

chen Vcurtheilung dieses vereinigten Vor?

stande» unterworsen sind, und solche,

D4



üb'er welche dasselbe erst die Stimme eines

jeden einzelnen Gesellschafts? Mitgliedes

hören muß, ehe er etwas darüber bestimm

men kann. „ ,,

Gegenstande, welche der Berathung

der Direction und des Ausschusses aus

schließlich anHeim fallen fallen, und über

welche nur in besond.crn zweiselhaften

Fällen das Gutachten der Gesellschaft eins

Ueholt wird, sind:

«) die zweifelhafte Auslegung eines

dder des andern Gesetzes und Anwendung

desselben aus einen besonde^n Fall,

l>) die Entscheidung über die Aufnahme

eines neuen Mitgliedes, wenn die Stim<

men Vagegen zwischen 4. und z. der ZanF

zen Stimmenzahl ausmache«/ <
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. , c) die Leitung, der Wahl der neuen

Diration und Mitglieder des Ausschus-

c!) die Vorschläge zur Aufnahme <m

den Concerten theilnchmcnder Künstler,

ols beitragsftcie Mitglieder,

e) die Prüfung und Iusiisicirung der

von ihren Vorgangern vorgelegten Ncch-

, nung, welche bis zum lezten Januar ei

nes jeden Jahres erfolgt sepn muß. Soll

ten sich wider Erwarten Umstande, vor

finden, welche die Iusiisicirung bedenk

lich mache», so haben die actuellcn Di-

lettoren und Ausschuß-Mitglieder die

kage der Sachen der ganzen Gesellschaft

»crzutragen und deren Abstimmung ein-»

juholeft> .

l) die definitive Aufstellung des künf-

D5
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'tig jährigen Etats, und Genehmigung der

von den Direction eventuell abgeschlosse

nen Contracte und Accorde, welche,

wenn keine Vedenklichkeiten obwalten,

«m ersten November eines jeden Jahres

geschehen muß,

. . ß) die sichere Ausleihung der der Gee

sellschaft gehörigen Capitalien,

l») die Entscheidung aller eigentlich

zum ausschließlichen Nessort der Direc

tion gehörigen Angelegenheiten, wor

über jeder der drei Directoren verschiede

ner Meinung ist,

i) die Ausschließung eingesührter Frem

den, welche dura) ein unanständiges oder

anstößiges Betragen den Wunsch erzeu

gen, daß die Gesellschaft früher als die

Gesehe es bestimmen, von ihrer Gegen
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wart befreit werden möge. Die deshalb

gefaßten Beschlüsse werden demjenigen

Mitglied?, welcher den Fremden ein^ez

führt hat, erösnet;

ll) die Entscheidung, ob gegen die

Regel einzelne nicht als selbstständigt

Personen zu betrachtende Glieder einer

Familie, als einzelne Personen zur Ge

sellschaft treten können.

§. i3l. ,. ,

Gegenstände worüber die Directoren

und der Ausschuß nur präliminare Vera?

thungen anzustellen, die Entscheidung

aber der Stimmenmehrheit der Gesell

schaft zu überlassen haben , sind :

.. «) die Revision und Abänderung der

bestehenden Gesetze, . ;.. ..

D5
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^>) die Vertauschung des zeitherr'ge»

Gesellschafts -Locals und Wirths mit ei

nem andern, nnd Wahl des neuen.

c) die Ausschließung eines Mitgliedes,

welches sich wiederholte gröbliche Verlet

zungen der Gefellschafts - Gesetze und de»

Würde der Gesellschüft nicht angemesse

nes Betragen, hat zu Schulden komme»

lassen.

«>) die für nöthig gehaltene Erhöhung

«der Verminderung der regelmäßigen

«der ausserordentlichen Beiträge.

§. ,32.

In allen diesen Angelegenheiten bes

gründet lediglich die Stimmcnmchrhest

ler. Directoren und Ausschuß -Mitglie^

»er die Beschlüsse de» vereinigten B«r^

jiündes. , ' . , >.l
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5..'' ^'. ß. i35.

Die gemeinschaftlichen, Beratschla

gungen, werden in einem Zimmer des

Geftllschafts-Locals gehalten, in wel

ches während dieser Zeit kein anderes

Mitglied der Gesellschaft Zutritt hat.

§. ,34.

Der Weg der Communscation zwi

schen den vereinigten Vorstande und den

übrigen Gesellschaft« -Gliedern ist bei der»

«nter tz. i3o. genannten Gegenständer»

der Anschlag an die Tasel, bei den übri

gen die Lirculation einer schriftlichen, von

allen Directoren und Ausschuß - Mit

gliedern unterschriebenen Vortrags. Di«

Abstimmungen d<r Mitglieder de^ Ge

sellschaft geschehen schriftlich mit bloßen

Hafür- oder dawider, rücksichtlich des von

D?
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dem Vorstande gemachten Antrages. Die

auf solche Art bestimmten Maßregeln wer

den durch Anschlag bekannt gemacht. ,

O) Von den Beamten ber Gesellschaft.

§. iZS. > ' " '

Die Gesellschaft hat vier Beamte,

nemlich den Cassier- und Rechnungsfüh

rer, die Ordnungshülter für die Eon?

certe , die Bälle, und das Leseinstitut.

Diese Beamten werden aus der An

zahl der ordentlichen Mitglieder zu eben

der Zeit und auf eben die Art gewahlt,

wie solches tz. 125. für die Mitglieder des

Ausschusses fcstgesezt ist, und zwar ge

schehen diese Wahlen für beständig,

«as heißt auf so lange, als die ge?
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wählte Person nicht entweder selbst ihre

Stelle mit (5nde des Jahres niederzule

gen wünscht, oder als sie der Gesellschaft

nicht Veranlassung zu dem Wunsche gicbt,

ihr Amt mit Ansang des Jahres einem

andern übertragen zu sehen.

§. 537.

Die Beamten haben zunächst denDirec-

toren Rechenschaft über die Verwaltung

ihres Amtes abzulegen, und die Dir«-

tion kann, wenn sie durch triftige Grün

de hierzu bewogen wird, vier Wochen

vor den, Wahltage die neue Wahl für ir

gend eine der Beamtensicllcn in Antrag

bringen, da denn die Stimmenmehrheit

der ganzen Gesellschaft entscheidet, vb

dem Antrage gemäß eine andere Person

.das Amt übernimmt, oder der Antrag der

Direttion für unbegründet gehalten wild.



>». 96 °--

Wegen Niederlegung der Beamten-

siellen im Lause des Jahres und Annahme

der Wahl finden die Bestimmungen des

ßphen 126. und 127. statt, doch, kann^

der Rechnungsführer und .Caffier nZuc

dann seine Stelle niederlegen, wenn

er^uvor die Rechnung und Casse in ,pöl<,

liger Ordnung übergeben hat. ,,. ,

tz. i3g.

Der Rechnungsführer und Cassier, die

Ordnungshalter für die Concerte, und

das Leitinstitut genicsen als eine billige

Entschädigung für die mit ihrem Aütte

verbundenen Bemühungen , Befreiung

von den regelmäßigen Beitragen, so wie

d,er Ordnungshalter für die Bälle von der/

.Entrichtung der Ballbeittag/. ,^'
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Die Rechte und Pflichten der Beam

ten als solche, beziehen sich zunachst auf

die Sorge' für' genaue Beobachtung der

in den Regulativen und Instructionen

für ihre einzelnen Ressorts vorgeschriebe

nen Gesetze, sie haben in hierbei vorkom-

wenden Uebertretungsfällen mündliche

(Erinnerungen zu machen, und die Un

terstützung der Directoren zu erwarten,

wenn diese fruchtlos bleiben sollten.

Die als Anhang zu diesen Gesetzen ge

druckten Ordnungen für die Conccrle,

die Balle und das Leseinstitut bestimme»

den Würkungskreis eines jeden Ort>-.

nungshalter genauer, und ergiebt es siö/

hieraus, daß der Ordnungehalter für die



Concerte selbst .praktischer Musiker und

.die Direction der Musit zu führen Kceig-

.net, so wie der Ordnungshalter für die

Bälle selbst Tänzer scpn nmß. ",,

Zum besondern Ressort des VassirerS-

und Rechnungsführers gehört die in der

gedruckten Instruction näher angegebe

ne Sorge, für die richtige und ordentli

che Annähme der Beiträge, Lesegelver

und übrigen eingehenden Gelder, die

vorschriftsmäßige ordentliche Besorgung

Her Ausgaben, die richtige Führung der

H«f das Rechnungswesen Bezug haben«

Den Journale und Manuale, die An

fertigung der viertehährigen Nechnungs-

>(iltracte, die sichere Verwahrung der

iCasse, die Sorge für (5rhaliung. des
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^nvenfanums', überhaupt äMs",'?ässP<-

nächst auf Erhaltung der Ordnung in

den öconomischcn Angelegenheiten der

Gesellschaft Bezug hat.

,
"' . I .^ ^ », . ^
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Sechster Titel.

Von den Fremden, welche Zutritt in

die Gesellschaft haben.

Die Gesellschaft wird sich ein Vergnu-

gen daraus machen. Fremde und Durch,

reisende in ihrem Cirtel zu sehen, und

an ihren Unterhaltungen Theil nehmen

zulassen, doch müssen auch hierin, um

den Charakter einer geschlossenen Gesell

schaft zu erhalten, gewisse Einschrän

kungen und Formen statt finden.
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Fremd ist jeder, welcher nicht Mit,

glieo der Gesellschaft ist.

§. »«5. , ..

Nur solchen Fremden steht, unter den

vorgeschriebenen Bedingungen der Zu

tritt frei, welche, wenn sie in Coburg

wohnten nach §. i. der Gesetze, Mitglied

der der Gesellschaft werden könnten.

". . . i. i46. ^^ . '

Ein Fremder kann nur durch el'nMlt^'

glied der Gesellschaft eingesührt werden,

das Mitglied übernimmt dabei die Ver-

antworlichkeit für das anstandige Betra- .

gen des Fremden, und ohne diese Maß-

reget kann durchaus Niemanden der Cinj''

tritt in die Gesellschaft gestattet werden. '
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^.,Die Einführung kann an jedem Tage

geschehen, der Einführende hat aber so«

gleich beim Eintritte den Fremden mit

dem anwesenden , inspicfrendcn Director

«der Mitglied« des Ausschusses bekannt

zu machen, und der Eingeführte hat,

seinem ,Namen, Stand und Wohn-,

ort in das ihm vrasentirt werdende Frem-,

denbuch einzuschreiben.

§. ,46.

Jeder einmal eingeführte Fremde, kann

während der vorschriftsmäßigen Zeit ganz

nach Gefallen an den Zusammenkünften..

u,nd Vergnügungen der Gesellschaft Theil

nehmen, so lange er sich nicht so betragt,,

dftß der vereinte Vorstand bei dem Mit-,,

glieve, welches ihn eingeführt hat, aus

seine Entfernung antragen nwß^ ^
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Anverwandte und Freunde eines orl

deutlichen oder aufferordentli6)en Mit^

glieoes können, wenn sie bei demselben^

slnn Besuche, und n>6)t weiter als ein?

Tagreise von Coburg wohnhaft sind/

unter obigen umstanden ein Jahr lang,

als solche Theil an der Gesellschaft neh-

cken.

.!

S. ,5o.

Fremde, welche nicht zu den §. 3. naher

bezeichneten nahen Anverwandten eine«

Mitgliedes gehören und in der Stadt

Coburg entweder für bestandig wohnen,

oder eine Wohnung auf ein halbes Jahr»

und darüber gemiethet haben, können

nur einmal in die^Geseltschaft Zutritt ha<

den; wenn sie innerhalb des Bezirks eis
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ner Tagreise von Coburg wohnen und

nicht zum Besuche hier sind, nur dreimal

des Jahres, jedesmal auf 14 Tage, irenn

sie eine Tagreise oder weiter von Coburg

entsernt wohnen aber für ein halbes Jahr

eingesührt werden.

?. ,5l.

Alle Fremde, welche über diese vorge

schriebenen Zeiten in Coburg bleiben,

und dock) noch serner die Gesellschaft zu

besuchen wünschen, müssen, wenn sie

sich für beständig in Coburg niederlassen,

ordentliche, wenn sie nur auf kürzere Zeil!

als ein Jahr hier zu bleiben willens sind/

ausserordentliche Mitglieder der Gesell/

schüft werden.

^,, ,

7,' :j

,", l,^ . : ','. ',' 1

,',<!.,,.., "'

Sie-

-



- 97

, ' Siebenter Titel.

Von Uebertretung der Gesetze,

l.. ,, , ' , . .. , . .„ ,, ...... ,1.«

§. i5«.

^Hn emer Gesellschaft, die aus laut«

gebildeten und «hrliebenyen Personen

besteht, wird wohl die Uebertretung des

gesellschaftlichen Vertrages, die Stöh-

rung der gesetzlichen Ordnung und Ein

tracht zu den äusserst seltenen Fallen, gM.

hören, zumal da durch die einem jeden.

Mitglied« zustehende Freiheit auf Abän

derung einss..ihm nicht anstandigen Ge«

(3
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fetzes anzutragen, die gefiießentliche Ver

letzung desselben, so lange es besteht,

noch unverantwortlicher wird.

§. i53.

Sollte sich jedoch wider Verhoffen ein

mal dieser Fall 'zutragen, so findet ein-

bis zweimal eine schonende mündlich« Er^

innerung und Zurückweisung des inspi-

cirenden oder eines andern Directors,

dann eine schriftliche Aufforderung der

Direction zur Abstellung dieser Be

schwerde statt, und bleibt aucl) diese

fruchtlos, so wird die Direction gemein

schaftlich 'mit dem Ausschusse ohne Nen

nung der Person den Vorgang zur Kennt-

niß und Abstimmung der ganzen Gesell

schaft bringen, und alsdann den, wel

cher ihn veranlaßte, schriftlich ersuchen,

die Gesellschaft zu meiden und seinen Aus-..
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tritt mit Ende des Jahres zu erklaren,

bis wohin jedoch auch in diesem Falle

die Beitrage fortzuzahlen sind.

§,. i54.

Damit sich kein Mitglied durch Un

wissenheit entschuldigen kann, werden

gegenwartige, im O«ginal von jedem

neu Aufgenommenen eigenhändig unter

schriebene Gesetze, nebst den Cassen-Vall-

und i!ese -Ordnungen gedruckt, und ei

nem jeden Mitglied? bei der Ausnahme

eingehändigt.

Coburg, den -ten December 1611.

,.
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Cassen-Orbnung.

§. i.

Das Rechnungswesen bei. der Erho-

lungszesellschaft wird von einem Rech-

nungsverständigen Mitglied der Gesell

schaft, als Cassenbeamten verwaltet, der

um deswillen von allen Beiträgen frei ist,

weil dergleichen Zahlungsgeschäfte, leicht

mit eigenem Verlust verbunden sepn kön

nen.

§. 2.

Einnahme und Ausgabe bei der Er



Holungsgcsellschafts-Casse, gründen sich

nuf einen Etat, welcher von den neuen

und 'abgehenden Directoren mit Zuzie

hung des Casssers jedesmal bis Ende De-

cember jeden Jahres entworsen, und dein

Ausschuß der Gesellschaft vorgelegt wer

den muß.

§. 3.

' Dieser Etat muß mimer Einnahm«'

und Ausgabe vom i. Januar bis lezten

Deccmber jeden Jahres enthalten , und

nach Möglichkeit begründet sepn.

Das jedesmalig zum Casfier gewahlt«

Mitglied erhält am i. Januar eine mit

der Genehmigung der Directoren verse

hene Abschrift des Etats nebst Belegen,

und besorgt hiernach Einnahme und Aus
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gäbe, wvbei ihm der Gesellschaftsdienc»

'zum nöthlgen Gebrauch an die Hand ge

geben ist.

3. 5.

Die drei Directoren, welche das Cas-

senwesen besonders zu dirigiren haben,

ßnd verbunden , den Cassier kraftigst zu

unterstützen; es dyirf aber derselbe, ohne

«usgeschriebcne Zettel der Directoren kei

ne ertraordinärc ^Zahlung leisten, und es

muß denselben von 3 Monaten zu 3 Mo

naten eine Cassenüberficht vorgelegt wer

den, damit der Zustand der Casse stets be-

urtheilt und die Zahlungen darnach eins

gerichtet werden können.

§. 6.

Alle lontractmäßigen Zahlungen wer

den in der Regel pränumerando von drei



ju brei Monaten geleistet, es wäre denn,

daß die Umstanse der Casse, die Direc-

tion zu einer andern Anordnung bestimm

ten; alle übrigen etatsmaßigen Ausgaben

sind nur auf einem Monat zu bezahlen.

', 'Jedesmal den erstenFreitag imQuar-

tal findet Fch der Cassier von Nachmit

tags Z— 6 llhr im Gesellschaftshause ein,

wo die Mitglieder nach einer deshalb ge-!

iroffenen 'Überemkunft ihre vierteljclhrs-

gen Beitrage einsenden, "die dann der

Cassier einnimmt, zu Buch bringt und

darüber gedruckte Quittung ausstellt.

. Sollten an diesem Tage alle Beitrage

nicht einkommen, so ist der Cassier berech

tiget, sofort den Tag darauf, durch den
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Gesellschaftsdiener vi? rückständtgen Bei

trage einfordern zu lassen ' , ' /

§. 9.

Ueber Den Betrag der Lesegelder für

ein jedes einzelne Mitglied, hat der kas

sier zu Ende, September jeden Jahres,

die vorliegende Tabelle am ersten Octo

ber dem Gesellschaftsdiener zu übergeben,

damit dieser auf den Grund, derselben,

die jährlichen ^estgelder^ einsammle, und

an die Casse abliesere.' ^^^.'

Es wird für die Balleümahme eben

falls ein Iournal'gVfnhrt, welches Co

lonen für alle 22 Balle enthält, in wel

che bei jedem Ball die Namen der nicht?

abonnirten Teilnehmer, in die treffep-;

5 ^
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de Rubrik eingetragen, und von dent

Baüvorsteher attestirt werden.

In dieses Journal wird von denen,

welche vierteljährig zahlen, jedesmal das

Dedit eigenhändig bemerkt, ausserdem

hat der Ballvorsteher oder der gegenwar

tige Director dasselbe bei jedem Valle »ur

Hand zu haben, um dort sogleich die ein

zeln einkommenden Zahlungen eintrage«

lnssen zu können. .

Auf den Grund des Etats, legt der,

Cassier sogleich ohne eine weitere Eon-

cevtrechnung, die Hauptrechnung derge

stalt an , daß er Einnahme und Ausga

be in die treffenden Etatstitel eintragt,

«rn. Ende des Jahres die Originalbe-,

E 5



lege zusannnen binden laßt, und sie s?

langstens bis zum »5 Januar jedes Jah

res, <m die abgegangenen Direeloren

übergiebt.

,. ,' , ,^ ^
'

, Diese lassen dieselben die Revision

Passiren, ertheilen, nach deren richtigen

Besund, dem Cassier darüber die erforli-

che De6)arche, und übergeben sie dann

den neucrwählten Directoren, welche

«ber den Empfang der allenthalben als

lichtig anerkannten Rechnung den abge

henden Directoren eine hinlangliche Bes

schein igung. zu ertheilen habere

Wie Directoren und der Cassier haben

dahin zu wirken, daß im Laufe des Jah

wes leine Resten erwachsen, sollten sich



— ic>7 "

»ber an, Schluß des Jahres gleichwohl

len einige Resten vorfinden, so ist dem

Cassier, wenn er nachweißt, daß alles

geschehe, um sie einzuziehen, nachge

lassen, solche bei Uebergabe seiner Rech

nung mit Nahmhaftmachung der Restan

ten zu liquidiren und deren Beitreibung

der nencn Direction zu überlassen.

§. ,5.

Die bei vollstandig gelegter Rechnung

sich auswersenden Bestande, hat der

Cassier baar und nach 5.-i4. durch etwai

ge Reste, an die abgehende Direction

ebenfalls zu übergeben, welche sie wieder

«n die neugewahlte Direction ausliesert,

und dieser überläßt, daß sie zum Besten

der Gesellschaft, entweder zu Capital an

gelegt oder sonst zu einem bleibende»
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Nutzen, mit deren und des Ausschusse»

Bewilligung verwendet werden., ,, '..^

- .. ' .l^ , „^ l' ' , ,,',,. )

§.16.,,^

Ist sonach das ganzeCässen- undNechp

nungswesen für ein Jahr, berichtiget, so

jw.ird sie dem Ausschuß vorgelegt, es ist

aber auch jedes einzelne Wtglied herech/

tiget, die Einsicht der Rechnung zu ver

langen.

l ,, .' . , ', .V 5 i , ^

l7. . ' >' . !.>: . ', . ^ ')
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Einrichtung

des Lese-InstituS der Erholung.

Der bestellte Aufseher hat sowohl auf die

richtige Ablieferung der Zeitschrift«i, vo»

der Post zu sehen, als die Circulation

derscbcn einzuleiten und das Ganze in

Ordnung zu halten.

Die Auswahl der Zeitschriften richtet

sich nach dem Zustand der Casse und deit

Niünschen der Mitglieder. > . . «^

E 7
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Y. 3. ' ' '

Zu Anfang Octobers jedes Jahres,

haben! sich die Directoren über die Wahl

der im künftigen Jahre zu haltenden Zeit

schriften zu besprechen, die Resultate da

von Öffentlich mittelst Anschlags bekannt

zu machen, und die Ausschußglieder ha

ben hierauf das" Recht," ihre Meinung

darüber zu äussern, und Vorschlage We

gen llmänderung der Ausjvahl,zu.thun!»

wenn sie mit derselben nicht zufrieden

find.

Es wird mit Dank angenommen, wenn

»in Mitglied der Gesellschaft eine Zeit

schrift, die es für sich halt, regelmaßig

«lufüTage der Gesellschaft im Locale

»nittheilt. Für jede auf diese Alt Herge/
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gebcne Zeitschrift, kann der Darleiher

«ine der Zeitschriften der Gesellschaft

unmtgeldlich zu Hause lesen, ,

§. 5.

Alle Zeitschriften werden von dfmGe-,

sellschaftsdiener von der Post abgeholt,

auf die dazu vorhandenen Bretchcn auf

geheftet und angeschlossen, und bleiben

so üTage lang zum allgemeinen Gebrauch

im Oesellschafts - Locale liegen. Die mo

natlich erscheinenden, werden in einem

Umschlag iH Tage lang aufgelegt»

§. 6.

Niemand darf eine Zeitschrift mit nach

Haufe nehmen. '

tz. 7.

Degen 2o kr. jahrlich kann jedes MlK



I!l

glicd eins der Journale zu Hause lescn>

uno deswegen wirv von der Zeit an, w»'

die Auswahl der Zeitschriften für daK

nächste Jahr desinitjv entschieden ist, eine

Tabelle aufgelegt, in welche man sich ein

zeichnet.

Der Aufseher laßt die blattweise er-

scheinenden Zeitschriften von ,4 zu »4

Tagen heften, und sezf sie dann in Lir<

culatio», bemerkt auf dem Umschlag de6

Tag der Versendung, die versendeten

Nummern nebst Kupfrrtt und dergl. an

hangen, und zeichnet die Ordnung vo»

in welcher sich die Leser die Zeitschrift zu

schicken. In der Negel wird die Zusen

dung nach der Nähe der Hauser eingetei

lt Jeder Leser hat auf dem Umschlag.
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den Tag des Empfanges und des Abgan

ges zu bemerlen.

Diese Zusendung der Zeitschriften muß

so schnell als möglich geschehen, und nie?

manv darf eine Zeitschrift langer, als

höchstens 3 Tage behalten. Diejeni-

gen Mitleser, welche saumige und obi

gen BesilmMuttgen zuwider handelnd^

Vormä^n^' haben, zeigen siebtem Nusse?

hei" ci'n , worM 'solche saumselige kesct

zu Erlde der N<ihe gefczt weiden. Es

ist Pflicht eines jeden Lesers, Beschädi

gungen der Zeitschriften durch einen Vor-

Mcmn , ?o wie Dcfecte dem Ausseher an

zuzeigen. Die Nichtanzeige hat der»

sliachtheil, zum Ersatze mitgehalten zul

ftyn. , . ,, .. ^, . . "-l



Es ist schon bemerkt worden, daß sich

die Leser 'die Zeitschriften zuschicken. Je

der haftet für dasselbe, so lange es in sei

nen oder seiner Domestiken Händen 4st,

und ist auch gehalten, es dem folgenden.

Leser, wo nicht unmittelbar in die Hän

de, doch so richtig als möglich zu über

liesern. Ist der darauf folgende Leser

f»erreisl> und hat keine FM,D am Orte,

so muß den, zweiten, oder wenn Huchdie-

ser nicht anwesend ist, dem dritten u. f. s»

die Zeitschrift eingehändigt werden,'

>.' " ! ," 7.« ' ' " ','. . ' " , i

^ (3in Mitleser, der sich im Pommen

«uf das Land begiebt, .kann die Zeit-.,

schriften nur dann erhalten, wenn sie in"

der Stadt zirkulirt haben; er ist aber ,ge-,



halten, seine Abreise, so wie die Art de?

auf seine Kosten zu übernehmenden Zu-

sendung, dein Aufseher anzuzeigen.

ß. 12. . '/

Zeitschriften, welche die Eirkulatiorl

durchlausen haben, lann jedes Mitglied

gegen einen dem Aufscher auszustellenden

Empfangschein abverlangen. >-

§. iZ.

(3s versteht sich übrigens schon vor»

selbst, daß kein Mitglied im G feilsch afts-

Locale solche Blätter, welche vorzüglich

für den Augenblick interessant sind, stun

denlang ausschließlich vor sich nimmt,

vder zur Zeit, wo Damen zugegen sind,

ihnen die Lectüre, der sie vorzüglich in-

teressirenden Zeitschriften erschwert loder

unmöglich macht. ,, ^ .,,
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Ball-Ordnung.

Die i« bestimmten Winterballe werden

so oertheilet, daß auf die ersten Monate

»M. Jahres sechs und auf die leztern Mo

nate des Jahres, mit Einschluß der

Neujahrsnacht sechs Bälle kommen/ Die

Tage selbst werden in jedem Jahre durch

dkn Gesellschafts - Calmder bestimmt. .'

^" ?,)^'
, , ^?,! .

,,. ,
^

., Die Befangen püttctlich um 5 Übt

an, und dauern i?, der Regel, ohnePau>

se, biö l llhr. '



I'm alle Gelegenheit zu unangenehm

men Stöhrungen des gesellschaftlichen

Vergnügens zu vermeiden, muß beson?

ders auch auf den Bällen gesetzliche Ordi

nung in Rücksicht der Abwechselung und

Dauer der Tänze, Wahl der Musik, Be<

stimmung der Plätze für die Tänzer :c.

statt finden.

Bei jedem Ball folgen die Tänze un«

abweichlich in folgender Ordnung,: i)

ein Walzer, 2) ein Walzer, 3) ein Wal

zer, 4) eine Ecossoise, 5) ein Walzer, 6)

ein Ecossoisen- Walzer, 7) ein Walzer,

y) eine Ecossoise, 9) ein Walzer, io) ein

Ecossoisen- Walzer, n) ein Walzer, 1,^

eine Quadrille, ,3) ein Walzer, 14) eil,
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Ecossoisen- Walzer, ,5) ein Walzer, ,3)

eine (5cossoise, 17) ein Walzer, iL) ein

Lcossoiscn ^Walzer, 19) ein Walzer, 20)

der sogenannte Kehraus oder statt diesem,

wenn die Mehrzahl langer tanzen will,

eine Ecossoise, und dann weiter, wie

pou Nr. 5.

§. 5.

Wünschen mehrere Tanzer einmal ei

nen andern Tanz, Mcnuct, Sauvage,

Polonaise :c. zu tanzen, so haben sie die

ses dem Ordnungshalter zu eröffnen,

welcher den schicklichsten Zeitpunct dazu

bestimmen wird.

§. 6. -

Die Dauer der einzrlnen Tanze kann

lediglich von dem Ballordnlmgs? Halter

bestimmt werden. In der Regel darf ein



Walzer nicht länger als io Minuten ge>

spielt, eine Quadrille nicht mehr ali5

9>nal, und eine Ecossoise, die «»ehr als'

6 Paare tanzen, nicht zum zweitenmal«

durchgetanzt werden. ,, . ' ., <

§. ?.

Das Tempo und die Wahl der Mu

sik hat bei den Colonnen- Tänzen, nam

lich (5cossoisen, Kehraus der jedesmalige

Vortänzer zu bestimmen. Für die sämmt-

lichen Walzer wird die Musik und das

Tempo derselben einzig allein von dem

Ordnungshalter bestellt, doch wird der

selbe, wie es sich von selbst verstehet,

hierbei stets, soviel als möglich und mit

der Ordnung des Ganzen vereinbar ist,

Rücksicht auf die Wünsche der übrigen

Tanzer nehmen. Wünschet ein oder der

«ndere Tänzer eine bestimmte Musik oder



«in anderes Tempo, so hat er sich des?

halb an den Ordnungshalter zu wenden,

der Musik ist ober schlechterdings unter

sagt, hinsichtlich der Walzer von jeman

den anders, als dem Ordnungshalte»

Besehle anzunehmen.

- «ßer einen Colonnen- Tanz, Ecossoifej

Quadrille oder Kehraus mittanzen will/

ziehet vor Anfange des Balls bei dem

Ordnungshalrer oder dessen Beauftragt

ten eine Karte, wo?in die Zahlen I, II, die.'

ersten zweiEcoffoisen, — III dieQuadril-'.

l^, —IV undV die folgenden t^cossoisen,'

VI den Kehraus,, die, darunter stehenden!

deutschen Zahlen aber, seinen Platz irr

einem jeden dieser Tänze bedeuten, unv^

er ist verbunden, diese Karte einOlnjedeH

Mittänzer und^dem Ordnunzchalter auft,

Ner-



Verlangen vorzuzeigen. Diese Karten

sind beim Abgange vom Vall wieder zu

rückzugeben. Wer Nr. i. für einen Co-

lonnen? Tanz auf seiner Karte h<,i, tanzt

denselben vor und bestellt die Musik. Bei

den Quadrillen machen die vier Tänzer,

welche vier zunächst auf einander folgen

de Nummern haben, zusammen eine

Quadrille aus; Nummer ,. bestellt die

Musik, die übrigen Quadrillen sind aber

nicht verbunden, die von i angegebenen

Touren nachzutanzen ; fängt der Kehr

aus niit einer Sauvage an, so stellt man

sich nach der Ordnung seiner Karten in

einen Kreis, anstatt in eine Colonn?.

Das Tauschen der Karten zwischen Tän

zern, hängt von der üonvcnienz derTän-

zer ab.

5
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§.9.

Die Beschränktheit des NaumS macht

es nothwendig, daß die Walzer entwe

der in Colonnen oder doch nie von mehr

als zwei, bei großen Tanzgesellschaften

von drei Paaren zugleich, und zwar je

desmal nicht mehr als zweimal oder bei

wenigen Paaren, dreimal herumgetanzf

werden dürfen. Der Ordnungshalter

ihai auf die Befolgung dieser Vorschrift,

und unbedingt auf die Beobachtung der

Ordnung, vorzüglich wahrend der Wal

zer zu sehen; daher er entweder selbst als

Vortänzer mit zu walzen, oder einen an-

dernMittanzenden an seinerStelle hierzu

zu beauftragen, im leztern Fall aber der

Musik hiervon Nachricht zu ertheilen und

sie an seinen Stellvertreter zu verwei

sen hat.
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§. IvT'

So sehr es zu wünschen wäre, daß

sämmtliche Tänzer zlimal die jüngern in

''Schuhen erschienen, so wird doch dieser-

. halben nichts bestimmtes vorgeschrieben

und solches dem Schicklichkeits- Gefühle

' eines jeden überlassen ; so wie überhaupt

' eine jede anständige Kleidung dem Tän

zer mit alleiniger Ausnahme der Uebcr-

Röcke, kurzen Jacken und Sporen, so

wohl beim Militär als C.' il, erlaubt

ist. Daß die Tänzer mit Handschuhen

tanzen, versteht sich von selbst.

§. ii.

Die den Damen und deren Zartge

fühl schuldige Achtung erlaubt es nicht,

Denselben Vorschriften zu inachen. Es

läßt ,sich von ,ihnen ohnehin erwarten.
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daß sie das übertriebene Voraus engagi-

ren nicht begünstigen werden , weil hier

durch öfters unangenehme Mißverständ

nisse erzeugt werden, und dem Fremden

das Tanzen fast unmöglich gemacht wird.

Keiner Dame darf es daher verarget

werden, wenn sie bereits auf mehr als

zwei Tanze engagirt ist, daß sie das

Engagement auf noch mehrere Tanze aus

schlägt. Dagegen darf auch keine Da

me , welche einen Tanz versagt oder

abgeschlagen hat, denselben Tanz mit

einem andern Tänzer tanzen. UebrigeuS

hat keine Dame, welche nicht zu der

Gesellschaft gehöret oder nicht als Frem

de eingesühret ist, auf den Ballen Zutritt.

Den Mitgliedern, welche an den Balles

keinen thätigen Antheil nehmen, istdess
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huw vee Zutritt keineswegeS verschlossen;

es liegt auf der andern Seite aber wohl

in dem Begriffe gesellschaftlicher Artig

keit, den Tanzenden tun Platz nicht zu

verengen.

. 5. i3.

Schließlich wird noch hier auf die

§phen 5ü, 58, 69 der allgemeinen Ge

sellschafts/ Gesetze aufmerksam gemacht.

 

FI



i«K —

Namm,Verzeichniß b<zr Mitglieder bei

ier Ertzoluugs- Gesellschaft.

^.) Ehren-Mitglieder.

t. Ihre des regierenden Herrn Her

zogs, Herzogt, Durchlaucht.

». — — Herrn Prinzen Ferdi

nand.

s. ^- — Herrn Prinzen Leo

pold.

h. -- "' Herrn Prinzen Frie

drich.



L) Ordentliche Mitglieder.

5. von Alvensleben, Herr Haupt

mann.

6. >on Alvens leben, Herr llnter-

tieunant^

7. Arzberger, Herr geheime Conferenz>

Nach.

8. Vagge, Herr üducationsrath,

g, Bagge, Herr Conrector.

i«. Bergner, Herr Hofadvocat,

il. Beyer, Wilhelm, Herr Kaufmann.

12. von Bosch, HerrObrist.

i3. von Borberg, Herr Obrist.

l^j. .von Vorberg, Herr Lieutenant.

,5. Braun, Herr Hofrath.

16. Brie g leb, Herr Hofadvocat.

^,7. B r 0 h m e 1 , Frau Räthin.

iL. Brohmer, Frau Verwalterin.

19. Bühl, Augusie, Demoiselle.

34
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20. von C o b u r g , Herr Major. I

-i. Dietrich, Herr Commissionsrath.

«.Donauer, Herr Posisecretar.

-Z. Eisen trag er, Herr Revisor.

-4< Vrfurth, jun. Herr Kaufmann.

-5. Ernesti, Herr Rath. '

-6. Faciu«, Herr Nach.

2?. Fischer, Herr Archivrctth.

-8. F ür si e n a u , Herr Kriegsrath.

«9. Glaser, Herr Commerzien - Coin-

missar.

so. Göbel, Herr Gehcime-Rath.

3i. von Griesheim, Herr Canzler.

?«. Gruner, Herr Geheime-Rath.

Z3. Gruner, Herr Regierungsrath.

Zch.. Gruner, Herr Hofadvocat.

35. Gumlich, Herr Hofmusicus.

36. Hab ermann, Herr Regierung^

Secretär.
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87. Hab ermann, Herr Hofadvocat.

33. von Hanstein, Herr Cammerherl".

Z9. von Harocnbrocck, Herr Landja^-

germeister.

4o. Hosten der, Herr ConsisiorialAst

stssor.

4^. Hofmann, Herr Geheime,Nath.

H2. Hohnbaum, Herr geheime Hoft

und Conjistorialrath.

43. von Holleben, Herr Forsijunker.

44. Hörn schuh, Sophie, Demoiselle.

45. von Im ho f. Herr Major.

46. Kephalla, Herr Kaufmann.

4?. von Lichtenberg, Herr auf Nie,

der-Füllbach.

«3. Lotz, Herr NegierungSrath.

49. von May, Herr Finanzrath.

50. von Meyern, Herr Schloß^aupl^

mann. ,

bi. Müller, Herr Hofrath. .

,^

F5
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b-. Muller, Herr Hofmusikus. !

55. Nisiler, Herr Doktor.

64. Opitz, Herr geheime Canzlei- unb

Consistorialrath. ^ ,.^

55. Ortloff, Herr Hofrath und Poli>

zcidirector.

56. von Pawel, Herr Major.

.z?.'Pertsch, Herr Pfarrer. . . ,.

56. Pe risch, Herr Doctor.

59. von Portj ig, Frau Geheime- Na-

> thm.

60. Prätorius, Herr Negierungs-lls-

fessor. .

6». R e g e n h e r j , Herr geheimer Canj-

leirath.

62. Rein ecke. Flau Directer. , . .

63. Reisner, Herr. ,, , . . '.

KH. N i e m a n n , Herr Oberbergrath.

65. von Noepert, Herr geheime Eon-

fcrenzrathl ^ ,' ,.. .
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66. Rommel, Herr Haushofmeister.

67. von Noscnberg, Her? Lieutenant.

KN. Rüttinger, Herr Hofmusikus.

69. Ruprecht, H«r.

7». Sartorius, Herr StadtsnndikuS.

?». von Schau roth, Herr Oberlieu?'

tenant. , . .

72. Scheler, Herr Hofrath und Justiz-

., , Direktor.,' <

?3. von Schlammersdorf, Frau

Qbechoflneisterin. ^ .'

7^. Schmidt, Herr Negierungsrath^

?5. Schön, Herr Forstmeister.

76. Schöner, Herr Rath.

77. Schraidt, Herr Commerzienrath.

76. Schüler/ Htrr, Bei.euter.

79. von Schultet, Herr Regierung^

Director.

so. von Seesried, Frau aufMoggen-

brunn.
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8i. Vilber, Herr Stallmeister.. ! ., .'^

8«. S i n n e r , Herr Professor. .>

83. .Graf von S o lm s, Herr Major.

8^. S p e e t h , Herr Kaufmann.

8ö. Stand e, Herr Doctor.

66. von Stein au, Herr Postdirettor.

8?. S t o ck m a r , Herr Doktor.

68. Stö tzer, Herr Cammcrmusikus. ?

69. von Szpmborsky, Herr Major.

9". ^1 z , Herr Rath. . , ^ ,<' ^

91. von Wangenheim, Herr Ober-

marschall. ' . ?

92. von Wangenheim, HerrCapitan..

93. von Wangen he im, Herr Lieute,

nant. .', ^

94. von W a s nde r , Herr Rittmeister.

95. von Wasmer, Fraulein, Hofdame^

96. Wendel, Herr Professor.

9?. Woiw od a, Herr Hofmusikus.
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0) Ausserordentliche Mitglieder'.

96. von Vibra, Frau Cammerherrin.

99. de Corneillan, Mör. le Cham-

bcllan Comte.

»oo. von Don op, Herr Capitän.

iui. von Marschall, Frau Geheime-

Räthin.

Bemerkung.

Durch die Mehrheit der Stimmen,

»vurden für das Jahr 1812

») zu Directoren gewählt: die Herren,

1) Gruner, Regierungs-Rath,

2) Bergner, Hofadoocat,

ö) Grüner, Geheime-Rath.

F ?
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b) Zum Ausschuß die Herten/ i. von

Szymborsky, Major. 2. Hof

mann, Gehcime-Rath. Z. »lrz-

berger, geheime Conserenz.-Raty.

4. von N 0 e p p e r t, geheime Con-

ferenzrath. 5. von Griesheim,

Canzler. L. Regen herz, geheime

Canzlei-Rath. 7. Opitz, geheime

Canzlei-Rath. 6. Facius, Herr

Rath.

«) Zu Ordnungshalcern, die Herren:

Dietrich, Lommissions-Rach, al»

Ca.fsier. -. Wend,,l', Professor,

beim Leseinstitut., Z. Siötzer d.j.

Cammermusikus, beim Concert und

Ball.
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